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Ferienangebote in den Sommerferien 2020  
Anlage: Elternbrief 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das Sonderförderprogramm 

des Freistaats Bayern für zusätzliche Ferienangebote in den Sommerferien 

2020 informieren und Sie bitten, das angefügte Schreiben umgehend an 

die Eltern von Kindern in den Jahrgangsstufen 1-6 weiterzugeben.  

 

Das Sonderförderprogramm wird vom Bayerischen Jugendring (K.d.ö.R.) 

durchgeführt. Der Bayerische Jugendring (BJR) hat im Internet ein Ferien-

portal eingerichtet, in dem die Träger von Ferienangeboten ihre Angebote 

einstellen (www.bjr.de/ferienportal). Eltern können dort nach Ferienangebo-

ten recherchieren und ihr Kind dann direkt beim jeweiligen Träger anmel-

den.  

 

Das Ferienportal weist Ferienangebote während der gesamten Sommerfe-

rien (27. Juli bis 9. September) aus. Für Eltern, die während der Schul-
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schließungen ihre Kinder selbst betreuen und daher ihren Jahresurlaub be-

reits weitgehend einbringen mussten, sind im Ferienportal zusätzliche An-

gebote (ab 3. August 2020) vorgesehen. Mit diesen zusätzlichen Angebo-

ten werden die ohnehin vorgesehenen Ferienangebote von öffentlichen und 

freien Trägern ergänzt. Für die Durchführung dieser zusätzlichen Angebote 

stellt der Freistaat zusätzliche Fördermittel bereit.  

 

Der Elternbrief erläutert, dass kein Anspruch auf einen Betreuungsplatz be-

steht. Es zeichnet sich zwar ab, dass eine sehr hohe Bedarfsabdeckung er-

reicht werden kann. Im Einzelfall kann es dennoch möglich sein, dass woh-

nortnah kein Ferienplatz vorhanden ist, der genau zu den familiären Bedar-

fen passt. Allerdings werden die öffentlichen und freien Träger bis zum Fe-

rienbeginn und auch noch in den ersten Ferientagen weitere Angebote im 

Ferienportal einstellen. Bitte empfehlen Sie Eltern im Falle von Rückfragen, 

regelmäßig im Ferienportal zu recherchieren. Auf der Internetseite des BJR 

stehen weitere Hinweise und Informationen für Eltern zu dem Sonderpro-

gramm zur Verfügung.  

 

Bitte geben Sie das Schreiben nicht nur an die Eltern weiter, die bei der 

kürzlich durchgeführten Bedarfserhebung einen Betreuungsbedarf ange-

meldet haben, sondern an alle Eltern der Jahrgangsstufen 1-6. Bitter orga-

nisieren Sie die Weitergabe der Elternbriefe so, dass auch die Familien, de-

ren Kinder ab dem 13. Juli 2020 im Lernen zuhause beschult werden, den 

Elternbrief umgehend erhalten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Rißmann 

Ministerialrat  

 
 

 

  


